
SOZIALDIENST UND  
PFLEGEÜBERLEITUNG
Wer unterstützt mich nach meiner 
Entlassung aus dem Krankenhaus? 
Welche Pflegehilfsmittel gibt es 
und welche Rechte habe ich?
Zentralversorger für die Stadt  
und den Landkreis Schwandorf

PATIENTENINFORMATION
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Unsere Sprechzeiten

KONTAKT

Birgit Jobst-Bemmerl
Leitung Sozialdienst 
Tel. 09431 52-1391

Angela Gauer
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)  
Tel. 09431 52-1390

Petra Braun-Göldner
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Tel. 09431 52-1392

SPRECHZEITEN

Mo – Do: 08.00 bis 12.00 Uhr | 13.00 bis 16.00 Uhr 
Fr: 08.00 bis 13.00 Uhr

Termine nach vorheriger telefonischer Anmeldung

E-Mail: sozialdienst@barmherzige-schwandorf.de

Krankenhaus St. Barbara Schwandorf
Sozialdienst 
Steinberger Straße 24, 92421 Schwandorf
Tel. 09431 52-1390 / -1391 / -1392 
Fax: 09431 52-1349
sozialdienst@barmherzige-schwandorf.de
www.barmherzige-schwandorf.de

Informieren Sie sich



Patienteninformation Sozialdienst und Pflegeüberleitung

Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Angehörige,
 
eine Erkrankung hat viele Auswirkungen und wirft oft zusätz-
liche Fragen auf: Wer kann mir nach der Entlassung helfen? 
Welche Unterstützung steht mir zu? Wer kümmert sich um 
die Kinder, während ich im Krankenhaus bin? 
 
Der Sozialdienst des Krankenhauses St. Barbara Schwan-
dorf hilft dort weiter, wo die klassische Behandlung aufhört –  
er ergänzt die ärztliche und pflegerische Versorgung. 

Wir beraten Sie in allen Fragen der häuslichen Pflege,  
organisieren Haushaltshilfen und leiten Kurzzeit- oder  
auch eine vollstationäre Pflege ein. Nicht zuletzt erhalten  
Sie bei uns eine umfassende sozialrechtliche Beratung.  
 
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit uns –  
wir sind gerne für Sie da. 

Einleitung
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Angela Gauer

Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Ihre

 

Petra Braun-Göldner

Gesundheits- und  
Krankenpflegerin

Der Sozialdienst des Krankenhauses  
St. Barbara bietet Beratung und  
Unterstützung in folgenden Bereichen: 
 
 
 
HÄUSLICHE PFLEGE  
Einleitung des Pflegegrades, Beratung zu und  
Organisation von Pflegehilfsmitteln, Organisation  
von ambulanter Pflege und Haushaltshilfen, Haus- 
notruf, Essen auf Rädern, Beratung zur Wohnungs- 
anpassung, Pflegeüberleitung 

TEILSTATIONÄRE PFLEGE 
Organisation von Tages- oder Nachtpflege,  
von Pflegegrad oder -höherstufung sowie  
Pflegeüberleitung

KURZZEIT- ODER VOLLSTATIONÄRE PFLEGE  
Einleitung der Pflege, Pflegegrad oder  
-höherstufung sowie Pflegeüberleitung 

HOSPIZSTATION ODER PALLIATIVSTATION 
Betreuung von Patienten und Angehörigen

REHABILITATION
Anschlussheilbehandlung (Antragsstellung  
und Kostenklärung), geriatrische Rehabilitation  
(Antragsstellung und Kostenklärung),  
Frührehabilitation

SUCHTBERATUNG
Gespräche, Beratung über ambulante Therapie- 
möglichkeiten sowie Kurzzeit- und Langzeittherapien,  
Vermittlung an Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen

SOZIALRECHTLICHE BERATUNG
Bundessozialhilfegesetz (Beratung und ggf.  
Unterstützung bei der Antragsstellung),  
gesetzliche Betreuung (Vorsorgevollmacht,  
Betreuungs- und Patientenverfügung)

Die Ängste,

sich eingestanden,

in die Hände,

in den Mund genommen

und tief im Innern öffnen sich  

verriegelte Türen und Fenster,

geben neuem Leben und  

neuer Hoffnung Einlass –

dem Mut zu sich selbst 
 

(Verfasser unbekannt)
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Birgit Jobst-Bemmerl

Leitung Sozialdienst


